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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1954

Norm

EO §382 Z8 IIIC

Rechtssatz

Wenn der erstgerichtliche Scheidungsausspruch nicht angefochten wurde und es sich um weiteren Verfahren nur noch

um die Frage des Verschuldens handelt, tri5t die Ehefrau keine Folgep6icht mehr und infolgedessen fehlt es an ihrem

Rechtsschutzinteresse hinsichtlich des Antrages auf Bewilligung des abgesonderten Wohnortes.
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